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Zur internationalen Bekimpfung der Maul- und Klauenseuche

Eime begriiffenswerte Initiative der franzésischen Regierung

Von G. Fliickiger, Bern

Mitte Februar 1955 hat das Landwirtschaftsministerium in Paris den ein-
zelnen Staaten einen Vorschlag mit Entwurf zu einer internationalen Kon-
vention iiber die Bekdémpfung der Maul- und Klauenseuche unterbreitet,
dhnlich wie solche beispielsweise fiir di¢ Cholera seinerzeit abgeschlossen
wurden. Das Schreiben enthielt eine Einladung zur Abordnung von Sach-
verstindigen zum Zwecke der Bearbeitung der Vorlage in einer Sitzung vom
14. und 15. Mérz 1955 in Paris. Das Landwirtschaftsministerium begriindete
den Antrag wie folgt:

«Schwere Verseuchungen mit Maul- und Klauenseuche treten periodisch auf. Der
letzte Seuchenzug hat ganz Europa heimgesucht, wobei die andern Kontinente nicht
verschont blieben.

Weil geeignete MaBnahmen und ein zielbewulltes Vorgehen fehlten, wurde die
Seuche von einem Land zum andern verschleppt; sie breitete sich in einigen Léndern
rasch und sehr stark aus. :

Friiher oder spiter kann sich die gleiche Entwicklung wiederholen.,

Mit gebietsweise begrenzten MafBnahmen kann nur eine beschrankte Wirkung in
der Bekdampfung der Maul- und Klauenseuche erreicht werden. Die Abwehr dieser
Seuche mufl daher nach weltweiten Gesichtspunkten erfolgen.

Eine derartige Aufgabe kann nur durch enge Zusammenarbeit zwischen den Staaten
der verschiedenen Kontinente bewéltigt werden. ‘

Es ist daher unerlaBlich, eine weltumfassende Zusammenarbeit fir die Festsetzung
und den Vollzug von MaBBnahmen zu verwirklichen, die geeignet sind, die Wiederholung
von Seuchenziigen auszuschlieBen. ;

Die Zeit fiir eine Ubereinkunft mit dem Ziel, die der Abwehr dieser Seuche dienen-
den Anordnungen zu verallgemeinern und zu vereinheitlichen, ist angebrochen.

In diesem Sinne hat die franzosische Regierung die Initiative zum Vorschlag er-
griffen, es sei eine internationale Konferenz von technischen Sachverstéindigen einzu-
berufen, mit dem Ziel, eine internationale Ubereinkunft zur Bekimpfung der Maul-
und Klauenseuche zu priifen, zu bearbeiten und vorzulegen.

Diese Konferenz hat die gemeinsamen MaBnahmen zu umschreiben, zu deren Aus-
fithrung sich die Regierungen verpflichten sollten, um dieser Seuche entgegenzutreten,
deren wirtschaftliche Auswirkungen betriachtlich sind.

Zur Gewihrleistung des Vollzuges der Konvention wird das Internationale Tier-
seuchenamt vorgeschlagen, welches auf Grund seiner Statuten und gemil seiner Ver-
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einbarung mit der FAO dazu ausersehen ist. Das Amt soll insbesondere alle Seuchen-
meldungen und die erforderliche Dokumentation sammeln und bekanntgeben.

In jedem Lande soll bei den landwirtschaftlichen Organisationen, den Ziichtern
und der béuerlichen Bevolkerung eine intensive Propaganda einsetzen, um diese Kreise
von der Wichtigkeit und Notwendigkeit der Ubereinkunft zur allgemeinen Bekémpfung
der Maul--und Klauenseuche zu iiberzeugen.

Die Organisation der Vereinten Nationen fiir Ernéhrung und Landwirtschaft
(FAO) ist besonders berufen, diese Propaganda zu férdern, indem sie die nétigen Unter-
lagen beschafft und um gegebenenfalls den Léndern Unterstiitzung zu gewihren,
welche darum fiir die Anwendung der Ubereinkunft nachsuchen.»

Die sich am 14. und 15 .Miirz 1955 aus zahlreichen Staaten — . a. aus den
USA und Ungarn — in Paris eingefundenen Experten haben einen Entwurf.
ausgearbeitet, dessen deutsche Ubersetzung wie folgt lautet: ‘

«Die unterzeichneten Regierungen verpflichten sich, die nachstehend aufgefiithrten
MaBnahmen anzuwenden:

Abschnitt I — Allgemeine BekimpfungsmaBnahmen

A. Pflicht zur sofortigen Anze1ge aller Félle von Maul- und Klauenseuche, einschliellich
Verdachtsfille.

B. In den verseuchten Gehoften

1. Sperre des Gehoftes.

2. Abschlachtung aller empfénglichen Tiere in allen Féllen, in denen damit die voll-
stéindige Tilgung der Seuche moglich erscheint, insbesondere anlthch der ersten
Ausbriiche oder am Ende eines Seuchenzuges. .

3. Desinfektion des Gehdéftes und Entseuchung der Erzeugnisse, die Triger des An-
steckungsstoffes sein kénnen.

C. Schutzzone:

Um die Seuchenherde herum wird eine geniigend grofle Schutzzone errichtet, fiir

welche folgende Anordnungen gelten:

1. Erhebungen iiber den Tierbestand.

2. Verbot des Handels mit lebenden Tieren, Regelung des Verkehrs von Personen
und Tieren sowie mit tierischen Erzeugnissen.

Verbot und Regelung kénnen 14 Tage nach der Schlachtung oder nach der Abheilung
des letzten Seuchenfalles und der anschlieBenden Desinfektion aufgehoben werden.

3. In Liéndern, welche neben der Abschlachtung die Schutzimpfung zur Anwendung
bringen, ist diese unverziiglich in der Schutzzone auszufithren. Der Impfstoff soll
- den vom Internationalen Tierseuchenamt aufgestellten Normen entsprechen.

Abschnitt II — Zustellung der Seuchenberichte

Das Internationale Tierseuchenamt, welches mit der Entgegennahme und Weiter-
leitung der Seuchenberichte beauftragt ist, verkehrt direkt mit den hoheren Amts- und
den Dienststellen, die in den verschiedenen Léndern mit der Handhabung der Tier-
seuchenpolizei beauftragt sind.

Die Veterindrverwaltungen ubermitteln dem Internationalen Tierseuchenamt:

1. Telegraphische Meldung der ersten Ausbriiche und Verdachtsfille von Maul- und
Klauenseuche in einem bisher seuchenfreien Lande, mit Angabe der genauen geo-
graphischen Lage.

2. Die moglichst rasche Bestétigung des Auftretens der Seuche mit Angabe der Labo-
ratoriumsbefunde (Virustyp oder Variante). '
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3. Erginzende Angaben iiber Ursprung und Entwicklung der Seuche, Anzahl der
Fille und getroffene Mafinahmen.

4. RegelmiBige, z.B. wochentliche Meldung iiber die Ausbreitung der Seuche und
allfillige weitere Mallnahmen.

5. Bekanntgabe des Erloschens der Seuche mit Angabe der noch bestehenden Mag-
nahmen.

6. Die Vorschriften und ihre allfélligen Abanderungen uber die Bekdmpfung der Maul-
und Klauenseuche.

Auf Verlangen sind die hier aufgefiihrten Meldungen von der Veterinidrverwaltung
jedes Landes ebenfalls den daselbst akkreditierten dlplomatlschen Vertretungen zu
ibermitteln.

Abschnitt ITT — Internationaler Verkehr mit Tieren und allen Erzeugnissen, die Triiger
des Ansteckungsstoffes der Maul- und Klauenseuche sein kinnen

Die Ein- und Durchfuhr von Tieren und der vorerwéhnten Waren kénnen einzig
aus Léndern bewilligt werden, die seit mindestens 6 Monaten seuchenfrei sind.

Zwischen den beteiligten Léndern kénnen abweichende Bestimmungen vereinbart
werden.

Die Fahrzeuge (Lastwagen Bahnwagen, Flugzeuge usw.), die fiir den mternatlo-
nalen Verkehr mit Tieren bestimmt sind, mussen derart beschaffen sein, dafl sie leicht
und wirksam desinfiziert werden kénnen und die Ausbreitung von Ansteckungsstoff
unmdoglich ist.

Die Lander sollen an den Grenzstellen, Héfen und Flughéfen iiber einen tierdrzt-
lichen Dienst verfiigen, der die regelmiBige Uberwachung der seuchenpolizeilichen
Mafinahmen im internationalen Verkehr erméglicht.

Die Gesundheitszeugnisse, welche im internationalen Verkehr verlangt werden,
kénnen nur von den amtlichen Veterindrstellen ausgefertigt und abgegeben werden.

Die die Bekdmpfung der Maul- und Klauenseuche betreffenden Erlasse iiber den
internationalen Verkehr mit Tieren und tierischen Erzeugnissen sind dem OIE zu iiber-
mitteln. Das gleiche gilt fiir Ab&nderungen und Ausnahmen.

Aus-, Ein- und Durchfuhr von Maul-"und Klauenseuchevirus bediirfen einer zum
voraus zu erteilenden Bewilligung der Veterindrverwaltungen der beteiligten Lénder.
Abgabe und Annahme sind nur zwischen Laboratorien zuléssig, die fiir Forschungs-
arbeiten mit diesem Virus staatlich anerkannt sind. '

Abschnitt IV — Allgemeine Bestimmungen

1. Die vorliegende Ubereinkunft wird beim Ministerium fiir auswirtige Angelegen-
heiten der Franzosischen Republik vom .................. bis
zur Unterschrift aufliegen. Sie ist zu ratifizieren.

Die Ratifikationsurkunden sind bei der franzosischen Reglerung zu hinterlegen,
welche das Datum der Hinterlegung jedem Signatarstaat mitteilen wird.

II. Diejenigen Staaten, welche die Ubereinkunft nicht unterzeichnen, kénnen sich
ihr nach Ablauf des oben erwidhnten Datums anschlieflen.

Die Urkunden fiir den Anschluf} sind bei der Regierung der Franzosischen Republik
zu hinterlegen, welche das Datum der Hinterlage allen Signatar- und Anschlu3staaten
mitteilen wird.

II1. Die vorliegende Ubereinkunft tritt 30 Tage nach der Hinterlegung der 15.
Ratifikations- oder Anschluflurkunde in Kraft.

Fiir jedén Staat, der sie nach diesem Datum ratifiziert oder sich ihr anschlieBt,
tritt sie 30 Tage nach Hinterlegung der Ratifikations- oder Anschlufurkunde in Kraft.

Die Regierung der Franzosischen Republik teilt jeder vertragsschlieBenden Partei
das Datum des Inkrafttretens der Konvention mit.

..................
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IV, Sofern die Zahl 15 der dieser Ubereinkunft angeschlossenen Parteien nicht er-
reicht wird, kénnen sich die Mitglied-Staaten dariiber verstiindigen, ob die Uberein-
kunft als hinféllig zu betrachten ist.

V. Jeder Mitglied-Staat kann Nachtrige zur vorliegenden Ubereinkunft beantragen.

Er wird in diesem Fall seinen Antrag schriftlich dem OIE unterbreiten.

Jede Vertragspartei, die mit einem Nachtrag einverstanden ist, wird ihr Einver-
stindnis der Regierung der Franzomschen Republik und den andern Vertragspartelen
zur Kenntnis bringen.

Sobald ein Nachtrag auf diese Weise von allen Vertrags-Parteien genehmigt ist,
wird die Regierung der Franzosischen Republik dies allen andern Vertragspartnern und
auch den unterzeichneten Regierungen mitteilen.

- Nach dem Inkrafttreten eines Nachtrages kann keine Reglerung die vorliegende
Uberemkunft ratifizieren oder sich ihr anschlielen, ohne gleichzeitig auch den Nach-
trag anzunehmen.

VI. Die vorliegende Ubereinkunft wird in franzésischer Sprache in einem einzigen
Original abgefaf3t, welches in den Archiven der Regierung der Franzosischen Republik
zu hinterlegen ist, die davon iibereinstimmende Abschriften an alle unterzeichneten
und angeschlossenen Regierungen abgibt.»

®

Die Vorlage wird nunmehr von der franzosischen Regierung den einzelnen
Staaten zur Stellungnahme unterbreitet werden.

Die Initiative der franzosischen Regierung kann nicht hoch genug ein-
geschitzt werden. Die Griinde, die sie dazu veranlaBt haben, sind im zuge-
horigen, eingangs erwihnten Memorandum so treffend geschildert, dal} es
keiner weitern Ausfiihrung bedarf. Es wire jedoch undankbar, bei dieser
Gelegenheit nicht aller jener Institutionen zu gedenken, die schon seit Jahr-
zehnten Vorschlige zur internationalen, wirksamen Bekdmpfung tierischer
Seuchen ausgearbeitet haben. Dies betrifft in erster Linie die internationalen
Tierarzte-Kongresse, die bereits in den 90er Jahren des verflossenen Jahr-
hunderts Resolutionen dazu faBten. Ahnliche Anstrengungen hat auch das
Internationale Tierseuchenamt zu verzeichnen. Ich erwihne blo den An-
trag vom Jahre 1939 zur Schaffung einer Internationalen Konvention iiber
die Schutzimpfung gegen Maul- und Klauenseuche. Auch vom friiheren
Viélkerbund gingen solche Anstrengungen aus. Das ndmliche trifft zu fiir die
im November 1951 vom OIE nach Bern einberufene Konferenz fiir die Be-
kimpfung der Maul- und Klauenseuche. Ich habe damals personlich ange-
regt, es sei ein internationaler Fonds zu griinden zur finanziellen Unter-
stiitzung von Lindern, die eventuell nicht in der Lage seien, die Kosten fiir
die wirksame Bekimpfung der Maul- und Klauenseuche anfinglich allein
zu tragen. Bedauerlicherweise sind diese Anregungen bis dahin nicht ver-
wirklicht worden. Wir diirfen vielleicht als Entschuldigung die Zeitverhalt-
nisse anfiihren, wie sie sich wihrend und nach dem letzten Weltkrieg ent-
wickelt haben.

DaB die Maul- und Klauenseuche, wie ubrlgens auch andere akute Seu-
chen, nur bei weitraumiger Organisation, die auf Landesgrenzen keine Riick-
sicht nimmt, wirksam bekdmpft werden konnen, ist seit langem bekannt.
Im weitern muB3 aber auch gefordert werden, dafl das Bekdmpfungssystem
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sich iiberall nach Moglichkeit einheitlich gestaltet. Die Erkenntnis, da8 sich
die Maul- und Klauenseuche auf den heutigen Forschungsgrundlagen nur
dann ausrotten laBt, wenn der Erreger vernichtet wird, diirfte heute Ge-
meingut aller unbefangenen Sachverstiandigen sein. Die Konvention muf
dieses Ziel so lange verfolgen, bis es eventuell gelingt, ein Schutzimpfungs-
verfahren auszuarbeiten, das gegen alle Typen und Varianten des Virus ge-
niigend lange schiitzt, was zurzeit noch nicht erreicht ist. Sodann diirften
diejenigen Linder, die sich schon heute praktisch frei von Maul- und Klauen-
seuche zu halten wissen, nur dann ein génﬁgendes Interesse an einer Kon-
vention zeigen, wenn diese tatsichlich die Vernichtung des Erregers und
damit die Ausrottung der Seuche anstrebt. Der Konventionsentwurf, der
von der franzosischen Regierung vorgelegt wurde, sieht dieses Ziel vor. In
diesem Sinne mochte ich personlich die Konvention wirmstens zur Annahme
durch alle Staaten empfehlen. Es ist zu hoffen, da8 alle Linder der Welt
dieser Konvention beitreten. Damit wire ein groBer Fortschritt in der Be-
kimpfung der Maul- und Klauenseuche erreicht, der bald andere Beispiele
nach sich ziehen diirfte. Nur auf einzelne Lénder beschrinkte Vereinbarungen
zur Bekdimpfung der Maul- und Klauenseuche miissen namentlich dann
versagen, wenn die betreffenden Staaten keine gemeinsamen Grenzen auf-
weisen.

Bereits im Jahre 1946 hat das Internationale Tierseuchénamt in Paris
eine Kommission eingesetzt zur Priifung simtlicher Fragen, die sich auf dem
Gebiete der Maul- und Klauenseucheschutzimpfung ergeben. Damals befaf3te
sie sich hauptsichlich mit der Vermittlung von MKS-Vakzine aus Lédndern,
die solche herstellten, nach anderen. Seither hat die Kommission iiber die
Schutzimpfung usw. iiberall anerkannte, erspriefliche Arbeit geleistet.

Im letzten Jahre griindete die FAO in Rom eine Européische Kommission
zur Bekdmpfung der Maul- und Klauenseuche. Zurzeit sind darin vertreten:
Danemark, England, Holland, Irland, Norwegen, Osterreich und Jugosla-
wien. Es stellt sich die Frage, ob sich diese Kommission erfolgreich erweisen
wird, solange ihr blo einzelne Léinder angehoren, die in ihrer Gesamtheit
nicht einmal gemeinsame Grenzen aufweisen. Grofle Teile von Europa, d.h.
alle Lander hinter dem e¢isernen Vorhang, arbeiten nicht mit. Ich konnte
mich bei einer kiirzlichen Reise nach Ostberlin iiberzeugen, wie die Grenze
zwischen Ost- und Westdeutschland mitten durch das frithere Deutsche
Reich hindurchgeht, zum groten Teil durch ebenes Land ohne irgendwelche
natiirliche Abgrenzungen. Wie sollen da in einem Teil hochkontagitse Seu-
chen, wie die Maul- und Klauenseuche, wirksam bekimpft werden kiénnen,
wenn der andere Teil nicht eng zusammenarbeitend in gleicher Weise vor-
geht?

Sodann sehen die Statuten der Kommission der FAO vom Jahre 1954
verschiedene Bekiémpfungsarten vor:

1. die Stamping-out-Methode;
2. die Stamping-out-Methode, verbunden mit der Schutzimpfung;
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3. die regelmiBige Schutzimpfung des gesamten Viehbestandes eines Lan-
des;
4. dieSchutzimpfung in einem bestimmten Umkreis von Seuchenausbriichen.

Obschon ich volles Verstiandnis fiir die Griinde habe, die die FAO ver-
anlaBten, diese verschiedenen Bekidmpfungsverfahren vorzuschlagen, fehlt
mir das Vertrauen dazu, und zwar so lange, als nicht unbedingt die radikale
Abschlachtung simtlicher anfinglich ergriffenen Viehbestdinde vorgesehen
wird. Die regelmifBige Schutzimpfung von Viehbestinden ganzer Lénder
kann bei groBem Viehbestand und beim Auftreten verschiedener Virustypen
und Varianten praktisch nicht in Frage kommen. Ich vertrete deshalb die
Auffassung, daB nicht alle Lander, die sich — wie bereits betont, schon jetzt
praktisch frei von Maul- und Klauenseuche zu halten wissen, an einem sol-
chen vielgestaltigen System Interesse haben. Es kommt dazu, dafl besonders
auch in der Konferenz iiber die Maul- und Klauenseuche des Internationalen
Tierseuchenamtes vom letzten November in Briissel die Ansichten iiber die
Zuverlissigkeit uhd die Wirksamkeit der zurzeit zur Anwendung gelangenden
verschiedenen Arten von Vakzine auseinandergingen.

Deutlich kam allerdings zum Ausdruck, daf die Originalvakzine nach
Vallée-Schmid-Waldmann sich weitaus am zuverlissigsten erweist.! Es ist
nach meinem Dafiirhalten selbstverstindlich, daBl nur beste Vakzine ange-
wandt werden darf. Die Herstellung solcher ist auf den jetzigen Grundlagen
iiberall moglich. '

Von tierdrztlichen Beamten der FAO ist bisher auch Gewebevakzine nach
Frenkel empfohlen worden. So gro8 das Verdienst dieses Forschers fiir die
Ausarbeitung solcher Vakzine zu bewerten ist, fehlen doch bis dahin Ver-
offentlichungen iiber exakte Auswertungen dieser Vakzine und Vergleiche
der Wirksamkeit mit derjenigen der Originalvakzine Vallée-Schmid-Wald-
mann. Aus verschiedenen Instituten habe ich gehort, daB die Frenkel’sche
Vakzine sowohl in Bezug auf das immunisatorische Vermégen wie nament-
lich auch auf die Dauer der Schutzwirkung der Originalvakzine ordentlich
nachstehe. Warum sind diese Fragen durch die FAO nicht schliissig abge-
klirt worden, bevor sie sich mit jenen der Impfung befaite? Warum hat sie
sich nicht vorher mit der internationalen Fachkommission des Tierseuchen-
amtes dariiber in Verbindung gesetzt? Man kann sich des Eindruckes nicht
erwehren, daB andere Griinde als rein fachlich-technische vorlagen, um
neben der Kommission des OIE noch eine europiische Maul-und-Klauen-
seuche-Kommission zu griinden und damit eine neue Doppelspurigkeit in der
Tétigkeit internationaler Organisationen zu schaffen. Diejenigen Aufgaben,
die die Kommission bis dahin behandelt hat, sind vom OIE schon friiher
in Angriff genommen worden und hitten ihm bei erspriellicher Zusammen- .
arbeit von der FAO niitzlichst {iberlassen werden konnen.

Beabsichtigt vielleicht die FAO die Leitung der internationalen Tier-

1 Internationale Bek&mpfﬁng der Maul- und Klauenseuche. Schweizer Archiv fiir Tier-
heilkunde, Heft 1, 1955.
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seuchenbekimpfung zu iibernehmen und zu versuchen, die Tatigkeit und
Selbstindigkeit der Veterindrverwaltungen in den einzelnen Staaten einzu-
engen? Aus Erfahrungen und Beobachtungen geht hervor, dal die Aufgaben
einer grofiriumigen, internationalen Tierseuchenbekimpfung nur durch eine
neutrale, unabhingige, von keiner Seite beeinfluBte Fachinstitution wie das
OIE zweckgeniigend bearbeitet und gelost werden konnen.

Es diirfte fiir die Tierdrzteschaft nicht verfriiht sein, sich iiber die Ent-
wicklung der Dinge und allfillige Folgen Rechenschaft zu geben. Ich darf
auf meinen Vortrag verweisen, den ich am XV. Internationalen Tierérzte-
Kongref3 in Stockholm vom August 1953 iiber « Bisherige Bemiihungen zur
internationalen Bekdmpfung tierischer Seuchen» gehalten habe.

Daf} eine moglichst weltumfassende Konvention zur Bekdmpfung der
Maul- und Klauenseuche viel wirksamer wire und der Sache besser dienen
wiirde als eine auf einzelne Lander Europas beschriankte Kommission, bedarf
fir unbefangene Fachleute keiner Begriindung. Wenn die von Frankreich
vorgeschlagene Konvention zustande kommt, diirfte bei Anwendung der
modernen Bekdmpfungstechnik das Problem der Maul- und Klauenseuche-
bekdampfung praktisch geldst sein. Ich méchte an dieser Stelle an den Aus-
spruch von Lord Hungerton, der als Mitglied einer englischen Kommission
im April 1953 die Bekampfung der Maul- und Klauenseuche in der Schwelz
studierte, erinnern. Er dullerte sich wie folgt:

«Die Bekdimpfung der Maul- und Klauenseuche ist ein Problem, mit dem sich alle
Lénder befassen. Wenn es uiberall so gelost werden kinnte, wie es in der Schweiz der
Fall ist, wére es kein Problem mehr.» _

Gleichzeitig verweise ich aber auch auf die dringenden Empfehlungen des
Internationalen Tierseuchenamtes in Paris, es sei in allen Léndern ein maog-
lichst einheitliches Bekimpfungssystem einzufiihren, und zwar dasjenige, das
die Abschlachtung und Schutzimpfung mittels einwandfreier Vakzine vor-
sieht. DaB dieses System sich als das wirksamste erweist, geht aus der Sta-
tistik und den Erfahrungen hervor. Dariiber scheint es keiner weiteren
Erorterungen mehr zu bediirfen.

Die finanziellen Mittel, die fiir die Durchfiihrung des Systems notwendig
sind, kénnen heute von den meisten Staaten, namentlich in Europa, aufge-
bracht werden. Sollte dies da oder dort Miihe bereiten, wire die internatio-
nale Unterstiitzung, besonders bei Annahme der von Frankreich vorge-
schlagenen Konvention, leicht moglich. Diese hitte zudem den Vorteil, daf3
sie von den Mitgliedstaaten keine finanziellen Beitrige fordert, zum Unter-
schied der Europidischen Kommission fiir die Maul- und Klauenseuchebe-
kiampfung der FAO. Hiefiir sind Beitragsleistungen je nach GroBe usw. der
einzelnen Linder von 250 bis 7000 Dollars pro Jahr vorgesehen. Fiir die
Schweiz betrife es 2500 Dollars. Im ganzen ist ein jihrlicher Beitrag von
50 000 Dollars budgetiert fiir den Fall, dafl der Kommission saimtliche Staaten
auBerhalb des Eisernen Vorhanges in Europa beitreten wiirden. Offenbar
sollen daraus die Verwaltungskosten in Rom und die Expertisen mit Reisen
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der betreffenden Beamten bestritten werden. Fiir die Leistung von Beitragen
zur eigentlichen Bekimpfung der Seuche (Kosten der Abschlachtung, der
Desinfektion, der Sperren, der Vakzinebeschaffung usw.) wire der Betrag
fir Europa zu gering. Wie viele europiische Staaten die Beratung in der
Bekimpfung der Maul- und Klauenseuche durch Expertisen Konferenzen
und dgl. der FAO noch benétigen, kann ich zu wenig beurteilen.

Aufler dem Bekiampfungssystem und der Anwendung von Vakzinen
konnten noch andere Fragen erwihnt werden, bei denen international mehr
Einheitlichkeit wiinschenwert und niitzlich wire. Vielleicht bietet sich spéter
Gelegenheit, auch dariiber zu berichten.

Aus dem Veterinar-pathologischen Institut der Universitdt Ziirich
und dem Privattierasyl Dr. Scheitlin, Ziirich

Zur Pathologie und Therapie der akuten Magendrehung beim Hund

Von H. Stiinzi, E. Teuscher und M. Scheitlin

Im Laufe der letzten 4 Jahre hatten wir Gelegenheit, 6 Hunde (0,7 9, des
Sektionsmateriales) mit akuter Magendrehung (Torsio ventriculi) zu sezieren.
Die Anamnesen lassen den Schluf} zu, dafl diesem Leiden vom praktizieren-
den Tierarzt oft nicht diejenige Beachtung geschenkt wird, die es im Hin-
blick auf die typischen Symptome und schlieBlich auch auf die Moglichkeit
einer erfolgreichen Therapie verdient. Diese Uberlegungen haben uns be-
wogen, unsere klinischen und pathologisch- anatomischen Beobachtungen
anhand eines allerdings bescheidenen Materials zusammenzustellen und iber
die erfolgreiche chirurgische Behandlung eines solchen Falles zu berichten.

Die klinische Diagnose bietet in den klassischen Fillen keine allzu groien
Schwierigkeiten; denn die Anamnese und insbesondere die Symptome sind
in ihrer Gesamtheit charakteristisch, sodal der unvermeidliche chirurgische
Eingriff ohne weiteren Zeitverlust eingeleitet werden kann. Ein Versuch, auf
medikamentésem Wege zum Erfolg zu gelangen, scheint bei typischen Fallen
ein Kunstfehler zu sein, da dadurch nur entscheidende Stunden verloren
gehen und der Erfolg der Operation dadurch sehr beeintrachtigt resp. zu-
nichte gemacht wird.

Unsere Kasuistik umfa3t insgesamt 7 Hunde, wovon 6 seziert wurden
und der letzte Fall erfolgreich operiert worden ist.

Die Anamnesen sind in unseren Fillen derart typisch, daf sie zum min-
desten eine klinische Verdachtsdiagnose gestatten. Das Leiden stellt sich
schlagartig, kurze Zeit nach einer meist iippigen Fiitterung ein. Oft waren
die Hunde vorher spazierengefiihrt worden, so da3 der Besitzer stets an eine
Vergiftung denkt. Nicht selten wird erziéhlt, der Hund sei eine Boschung
oder Treppe hinuntergerannt, sei dann plotzlich stehengeblieben und habe



	Zur internationalen Bekämpfung der Maul- und Klauenseuche

